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Auszug aus dem Protokoll der Baudirektion des Kantons Zürich 

vom · 1 2. JU~· ! 1 ~ 9 6 

82 
Stadt Opfikon 
Aufhebung von Verkehrsbaulinien an der Wallisellenstrasse S-2, Grundstücke 
Kat. Nrn. 5429 und 7219 bis Gemeindegrenze Wallisellen 

Oie Baudirektion verfügt gestützt 
auf § 108 Abs. 1 PBG 

~Baudirektion TBA 
Kanton Zürich 

PLANVERWAL TUNG 

PBG 
Opifikon-@latfbli~gg Q©66-QQ79 

1. An der Wallisellenstrasse S-2, Grundstücke Kat. Nm. 5429 und 7219 bis 

Gemeindegrenze Wallisellen, Stadt Opfikon, werden gemäss beiliegendem Plan die Ver­

kehrsbaulinien DV Nr. 2217/1965 ersatzlos aufgehoben. 

II. Die Vorlage ist in der Stadt Opfikon während 20 Tagen öffentlich aufzulegen. 

III. Während der Auflagefrist von 20 Tagen können betroffene Grundeigentümer oder 

sonstwie in ihren schutzwürdigen Interessen berührte Personen gegen die Baulinienauf­

hebung beim Regierungsrat Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen Antrag und 

dessen Begründung enthalten. 

' 
IV. Der Stadtrat Opfikon wird eingeladen, 

a) die Verkehrsbaulinienaufhebung sowie die Planauflage rechtzeitig unter Hinweis auf 

die Rekursmöglichkeit gemäss Ziffer 111 hieven im ~antonalen Amtsblatt sowie im amtli­

chen Publikationsorgan der Stadt wie folgt bekanntzumachen. 

"Oie Baudirektion hat mit Verfügung Nr ......... vom .... ... .... ........ .. .... ..... an der Walli-

sellenstrasse S-2, Grundstücke Kat. Nm. 5429 und 7219 bis Gemeindegrenze Walli­

sellen, Stadt Optiken, die Verkehrsbaulinien DV Nr. ~217/1965 ersatzlos aufgehoben. 

Plan und Grundeigentümerverzeichnis liegen vom „ „.„.. ... .. . . .. bis ... „ .. .. .. ... . . . . . . .. im 

.„„„.„.„„ .. „ „ „„ . .. „ „„„„„.„ „ „„„„„„ zur Einsichtnahme auf. 

Während der angegebenen Frist können betroffene Grundeigentümer oder sonstwie in 

ihren schutzwürdigen Interessen berührte Personen gegen die Baulinienaufhebung 

beim Regierungsrat des Kantons Zürich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift 

einen Antrag und dessen Begründung enthalten muss"; 
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b) die betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von § 6 PBG durch einge­

schriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienaufhebung, Planauflage und Rekursmög­

lichkeit hinzuweisen; 

c) die Planauflage durchzuführen; 

d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten der Baudirektion zuzustellen; 

e) der Baudirektion die Inserat- und Portospesen in Rechnung zu stellen. 

V. Mitteilung an: 

- Stadtrat Opfikon, 8152 Opfikon (mit Baulinienplan, Erläuterndem Bericht mit 
Grundeigentümerverzeichnis) 

- Tiefbauamt 

Strasseninspektor 

Kreisingenieur IV (2fach) 

Rechtsdienst 

Baulinienbüro 

Zürich, 12. JU~ !. 1~9 G 
Mr/rh 

KA\Mr\96052801 .00C 
(RRB\OV) 

Für getreuen Auszug: 

("~ . [(.... 
~-- . .?JCO~C I~ 

Diese Verfügung ist beim RegiGrung:!}­
rat nicht mit Re:• urs angefochten 
worden und daher rechtskrä.tig. 

ZüriclJ, den ... ?-~: ... ~ug. 1996. St~sk.anzltJ 
Recmsa1 :: llJ 



Tiefbauamt des Kantons Zürich 
Ingenieurkreis IV Postfach 252 8610 Uster 

Sie erhalten beiliegend: 

CJ/~ 'kon 

D zum Visum 

D zur Kenntnisnahme 

D zur direkten Erledigung 

D zur Weiterbehandlung 

D im Auftrag von---- ----

0 bitte weiterleiten an--- ----"-

D bitte anrufen--- -----

D auf Ihren Wunsch 

D mit Dank zurück D irrtümlich an uns gesandt 

;Ki. zu Ihren Akten D versehentlich zurückgeblieben 

D mit der Bitte um Rückgabe o mit der Bittf\fr-P~nl.mghdhme 
~ ... „ ~ ' ~ ~.;; 

Mit freundlichen Grüssen 

20081. 1 2 .90 - 182/~~/ 
Kreii;;!ngenlem l\I 
Wintert: •.m-;rntr. '8:i: 
8610 U1~l:~:;t 

~ Tiefbauamt des 
~...,..... Kantons Zürich 

PLAN - ARCHIV 

PB G Nr. 79 
Gemeinde: 
Opfikon 

/:--~R.r7 /fa c>./, ./?'~ 

Datum: /o . / 7 / 

Ref.: ~· ~c:~·<r 

Ohne Brief an: 

/c""cz--n / , /, ",;;;,_/ ..t CC--e-, <-Z4'>? /-


